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BESCHLUSS
In der Verwatfu ngsrechlsseche

des Herm

Staatsangehörigkeit: afghaniscn,

Antragsteller,

Proz.-Bev.: Rechtsanwälte Köppen und endere,
Norderstraße 6. 25782 Tellingstedt, - 4271114K-AslAk -

gegen

1. die Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesamt für MiEration und Flüchtlinge - Außenstelle Neumünster-,
Haart 148,24539 Neum0nster, - 54a2897423 -

2. das Landesamt für Ausländerangelegenheiten Schleswig-Holstein,
Haart 148. 24539 Neumünster. - 207110N004731 -

Antragsgogner,

Steitgegenstand: AbschiebungsschuE
- Antrag auf Anordnung der aufuclriebenden Wirkung -

hat das Schleswig-Holsteinische VeMältuogsgericht - 1. Kammer - am 3- Juni 2011 durch
den Einzelrichter besohlossen:



Faxabsender: +49 4A3A ?65?9a RA xoEppEN 4TUELLER 23-A6-rr Lg:22 s,: 3/r?
Pfangen uotr: j19 462L A612?7 uJ UU rr re.vs

+49 4838 705798

Das Verfahren gegen den Antragsgegner zu 2. wird eingestelft.

lm Übrigen wird die aufschiebende \Mrkung der Klage gegen

clen Bescheid der Antragsgegnerin zu 1. vom 20. April 2011

angeordnet.

Die Antragsgegnerin zu 1. tnägt die Ko8ten des Verfahrens mit

Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des AntragsgeEners
zu 2., die di€3er selbst trägt,

Gerichtskosten werclen nicht erhoben.

Gründe

l.

< Der Antragsteller wendet sicir gegen die gofortige Volkiehbarkeit seine( angeordneten

Abschiebung nach ltalien,

l l .

Das Verfahren gegen den Ankagsgegner zu 2. ist in entsprechender Amvendung von $
92 Abs. 3 Satz 1 VWGO einzustellen, weil die behoffenen Betelligten das Verfahren inso-

weit übereinstimmend for erledigt erklärt haben.

Der Antrag auf vorläufigen RechtsschuE ist im Übrigen nach $ 80 Abs. 5 Satz 1 1- Alt.

ivm Abs- 2 Nr. 3 \fu,GO zulässig. Die Antragsgegnerin zu 1. hat den Bescheid vom 20.

April 201 1 bereitE förmlich nach g 31 Abs- 1 SaE 4 AsylVfG zugestellt. Der Bescheid ist
damit wirksam getrvorden (S 43 Abs. 1 WVfG) und 8€ine durch Gesetz angeordnete so-
fortige Vollziehbarkeit ($ 75 Satz 1 AsylVfG) kann Gegenstand eines vorlÄufigen Rechts.
schutzverfahrens sein.



Faxabsenderi +49 4838 7fi5?98
pfangen von: +49 16?.1 861277

RA XOEPPEII IIUELLER

+49 4838 i05i98

,t-65-11 L9:22 S.: 4/l?
U 5 - t ' D - L L  L Z . O O  ö .  '

Der Zulässigkeit deE Antrages auf votläufigen Rechtsschutz steht nichl die Vorschrift des

$ 34 a Abs. 2 AsylVfG entgegen. Nach dieser Vorschrift darf die Abscfiiebung nicht nach

$ 80 oder S 123 VI^,GO ausgesetat werden, lvenn der Ausländer in einen eicheren Dritt-
staat (S 26 a AsylVfG) oder in einen für die Durchführung des Asylverfehrens zuständigen
Staat (S 27 a AsylVfG) abgeschoben werden soll und das Bundesamt die Absohiebung in

diesen Staat anordnet.

Di6 Vorschrift des g 34 a Abs. 2 AsylVfG ist auoh im Hinblick suf die Ausdehnung ihres

Anwendungsbereiches auf die Fälle des S 27 a AsynffG durch Art- 3 d.s GeseEes zur

Umsekung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vom 19.

Januar 2007 (BGBI. I S. 1970), die auf den unionsrechflichen VorEaben des Art. 19 Abs. 2

Satz 4 der Verordnung. (EG) Nr. 343/2003 (Dublin ll-VO), beruht, bundeaverfassungskon-

form einsohränkend auszulegen. Ob elne Einschränkung der Anwendung des $ 3 a

AsyMG sich auch atts dem Anrlrendungsvorrar€ unionsrechllicher Vorsohriften ergibt,

insbesondere clen Grundrechten, wie sie in den Bestimmungen der Charta der Grund-

rechte der Europäiscfien Union oder der Grundrechte als allgemeine Grundsäfze des

Unionsrechts, wie sie in der Europräiischen Konvention zum SchuE der Menschenrechte

und Grundfteiheiten (EMRK) gewährleistet sind und wie sie sich äus den gemginsamen

Verfassungs0berlieferungen der Mitgliedsstaaten ergeben (Art. 6 Abs. 3 Eu-Vertrag),

kann ofien bleiben, da es darauf entscheidungserheblich nicht ankommt. Eine einschrän-

kende Anwendung des S 34 a AsyMG ist vorliegend geboten, weil emsthafr in Betracht
kommt, dasc filr den Antragsteller bei einer Abschiebung naoh ltalien kein6 existenznol-

wendige Versorgung rnit Nahrungsmitteln, Untefkunft und unbedingt notwerdiger medizi-

nischer Behandlung für ihn zugänglich sein wird und er damit einer unmenschlichen Be-

handlung im Sinne des Art. 3 EMRK ausgesetzt wäre und die Absc-hiebung nach ltalien

sich damh selbst als unmenschliohe Behandlung im Sinne des ArL 3 EMRK darstellen
würde.

Die Rechtsschukeinschränkung des $ 34 a Ah. 2 AsylVfG ist zunächst nur für eine Ab-

schiebung in einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 16 a Abs. 2 Sätz 1 GG und S 26 a
AsylVfG entwickelt worden, nur insot eit ist db Vorschrift Gegenstand einer abschließen-

den verfassungsrechtlichen Prüfung durch das Eundesverfassungsgericht gewesen
(BVerfG. Urteil vom 14. Mai 19e6 - 2 BvR 1938/93. 2 BvR 2315/93 - BVerfcE 94, 49). Oie
Regelung des $ 27 a AsylVfG betrifft Fälle, in denen ein anderer Slaat arfgrund von
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft (ietzt Europäischen Union) odcr eines
völkerecfitlichen V6rtreges für die Durcfrführung des Asylverfahrens zuständig ist. Die
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Republik ltalien lst vorliegend eufgrund der Bestimmungen der Dublin ll-Verordnung für

die Durchführung des Asylverfahrens des Antragstellers grundsätzlich zuständig. Eine

Überstetlung wäre auch noch nach Art. 20 Abs. 2 SaE 2 Dublin ll.VO zulässig, da der

Antragsteller bei der bereits geplanten Überstellung nach ltälien im Dezember 2010 flüch-

tig gewesen ist und die Üb€rstellungstrist sich damh auf 18 Monate verlängen hat.

Die Einschränkung des aus Aft. 19 Abs. 4 GG folgenden Gebots eines effektiven Rechte.

schuEes durch die Neufassung des S 34 a AsyMfG kann in den FÄllen des S 27 a

AsylVfG seine verfassungsrechtliche Reohtfenigung nicht in Ar1. 16 a Abs. 2 SaE 3 GG

flnden, sondem bei einem völkenechdichen Vertrag wie dem Dubliner Übereinkommen

(sog. Dublin l) nur in Art, 16 a Abs. 5 GG und bei Rectrtsvorschriften der Europäischen

Union nur in dem durch Art. 23 GG verfassungsrechtlich legitimierten Anwendungsvor-

rang unionsrechtlicher Beetimmungen (vgl. Schleswlg-Holsteinlsches VG, Beschluss vonr

12. August 20Og - I B 37109 - zitien nach Juris; Funke-Kaiser, Gemeinschefrskommentar

AsylVfG, S 34 a Rn. E9). Soweit das Unionsrecht dem Mi(gliedsstaat bei der Umseuung

von Sekundänecht Gestaltungsspielräume überlässt, besteht in der Bundesrepublik

Deutschland eine volle Bindung des Geseegebers an die Vorgaben des GrundgeseEes

(BVerfG, Urteil vom O9. Januar 2Ö0'l - 1 BvR 1036/99, NJW 2001, 1267); danebcn hat der

Gerichtshof der Europäiochen Union auch die Anwendung von Eu-Grundrechten auf die

Ausfoflung nationaler UmseEungsspielräume erstreckt (EuGH, Urteil vom 27. Juni 2006 -

C-540/04 - NVwZ 2006, 1033). So liegt der Fall hier. Nach Art. 19 Abs, 2 Satz 4 Dublin ll-

VO het ein gegen die Entscheidung, den Asylantrag nichl zx pr{ten sowie den Ant.agstel-

ler an den zuständigen Mitgliedsstaat zu flberEtellen, eingelegter Rechtsbehelf keine auf-

schiebende \Mrkung für die Durchfohrung der Überstellung, es sei denn, die Gerichte

oder zuständigen Stellen entscheiden im Einzeilall nach Maßgabe ihres innerstaadichen

Rechts anders, wenn es nach innerstaatlichem Recht zulässig ist.

Dieser Regelungsvorbefraft und die Vergleichbarkeit der Interessenlage rechtfertigen es,

auch auf clie Fälle des $ 27 a AsylVfG die Einsch6nkungen sinngemäß änzuwenden, dle

das Bundesverfassungsgericht in der 5ftsqhgidung vom 14. Mai 1996 zu einer ein-

schränkenden AusleEung des S 34 a AsylWG entwickelt hat. Es handelt sich debei dann

um Fallkonstellationen. die eus struKurellen Gründen nicht irn Rahmen dee der Drittstaa-

tenregelunE - vorliegend demnaoh der unionsrechtlicfren Zuständigkeitsregelung - zu-
grunde liegenden Konzepts normatlver Vergewisserung ber|cksichtigt werden konnten

und damit von vomherein außerhalb der Grenzen liegen, die der Durchfli'hrung eines sol-

chen Konzepts aus sich her'äus gesetä sind. So kann slch im Hinblick auf Art. 2 Abs. '1

- 5 -
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Satz 1 EMRK ein Ausländer gegenüber ein€r Zuruckweisung odet Rückverbringung auf

das Abschiebungshindemis cler Gefahr der Verhängung od'er der Vollstreckung der To-

de€etrafe (S 60 Abs. 3 AtdenthG) berufen. Weiter kgnn er einer Abschiebung $ 60 Abs. 7
Sats 1 Aufenthc dann entgegenhelten, wenn eine erhebliche konkrete Gefahr dafür auf-

gezelgt wird, dass er im unmittelberen Zusammenhang mit der Zurücl$,eisung oder

RückveöringurE dort Wer eines Verbrechens wird, das zu verhindem nicht in der Macht

des betreffend€n Staates steht. Femer kommt der Fall in Betracht, das sidr die Verhält-

nisse in dem betrefrenden Mitgliedsstaat sdrlagarttg geändert haben oder Ausnahmesitu-

ationen vorllegen, in denen der Mitgliedsstaat selbst geEen den SchuEsuchenden zu
Meßnahmen politisctrer Verfolgung oder unmenschlicher Behandlung (Art. 3 EMRR greifi

und dadurch zum Verfolgerstaat wird. Schließlich kann sich au6 allgemein bekannten od€r

im Ehzelfall offen zutage üetenden Umständen ergeben, dass der Mitgliedsstaat sich -

etwa aus Grtinden besonderer politischer Rrlcksichtnahme gegenüber dem Herkunfts-
staat - von seinen Verpflichtungen löst und er einem bestimmten Auslärder ScfruE da-
dLrrch verweigert, dass er sicfr seiner ohne jede Prüfung des Scf,rutTgesuchs entledigt (vgl.

BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996, a. a. O.). Diese Prl:tung kann der Ausländer nach der
Entscheidung nur ereichen, wenn es sich aufgrund bestimmter Tatsachen aufdrängt,
dasg er von einem der genanfiten im normativen Vergewisserungskonzept nicht aufge-
fangenen Sonderfälle betroffen ist. An diese Darlegung sind strenge Anforderungen zu
stellen.

Eine einschränkende Auglsgu6g des S 34 a AsylVfG ist demnach auch in den Fällen des

S 27 a AsyMG möglich, wenn in dem als Zielstaat der Abschiebung vorgesehenen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union die flüchtlingsrecfitlichen cewährleistungen und
die Verfahrenspraxis nicht an dle zu fordemden und bei Schafiung der Regelungen vo-
Eusgesetzten unions- bzw. völkerrechtlichen wesenüichen Standards heranreiclEn (vgl.

BVerfG, Beschluss vom 08. September 2009 - 2 BvQ 56/09 - l.tvwz 2009, 1281; VG Kötn,
Besc*rfuss vom 10. Januar 2011 - 20 L 192O11O.A . VG Minden. Bescfiluss vom 07. De-
zember 2010 - 3 L 625/10.A: VG Düssetdorf, Besc.hluss vom 07. Januar 2011 - 21 L
2285t10.A -).

Die genannten Meßstäbe sind allerdings unter Berüc*sichtigung der neueren Recfit-
sprectung des Europäischen Gerichtshofs ff)r Menschenrechte (EGMR), tnsbesondere
des Urteils der Großen Kammer vom 21. Januer 201 1, Nr. 30696/09 - M.S.S. ./. Belgien
und Griechenland - inhaftlich zu konkretisieren und hinsichflich des Mat3slabes f&r dae
Tatsechenfeststellung teilweise zu modifizieren.

S . : 6/ !?
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Der Europäiscfie Gericitshof fOr Menschenrechte hat bereits in der Zulässigkeitsent-
scheidung vom 07. März 2000 - Nr. 438214/98 - N\lvvz 2001, 301 . zu dem Dubliner Über-

einkommen entschieden, da6s dieses Übereinkommen nicht geeignet sei, den Staat von
einer sorgfältigen Prüfung zu befreien, ob der nach diesem ÜbeGinkommen arständige
Staat engemessene Schubmöglichkeiten zur Verfargung stelle. um seinerseits eine Ver-

leEung von Art. 3 EMRK zu vertindem. Die Konventionss{aaten häften grund8äElidl das

Recht, das Verfahen für die Stellung von Asylanträgen und deren Pr0furp sowie etwaige

Rechtsbehelfsverfahren zu regeln. Eine autometische und mechanische Anwendung sol-

cher Anforderungen an das Verfahren stehe aber nicht mit dem von Art. 3 EMRK garan-

tierten SchuE in Einkleng. Bei Rügen drohender Abschiebung nach Art 3 und 13 EMRK
(Recht auf wirksame B€echwerde) müsse die Behauptrrng genau gepr(]fl werden, ob es
emsthafte und stichhalt'rge Gnlnde dafür gebe, dass der Betroffene im Falle seiner Ab-
schiebung tatsächlich Gefuhr laufe, einer A(. 3 EMRK widerspfechenden Behandlung

ausgesetzt zu werden (EGMR, Entscheidung vorn 02. Dezember 2008 - 32733/08 - N\^,vZ

2009, 965). Der nach Art. 13 EMRK erforderliche Rechtsbehef m0sse wirksam sein und
zwar sowohl nach den Rechtsvotsdlriften als auch in der Praxis. Er müsse garantiert

werden und dürfe nicht nur in einer Absichtserklärung oder einer praktischen Absprache
bestehen. Außerdem müsse er automatisch aufschiebende \Mrkung haben (EGMR, Ent-
scheidung voln 02. Dezember 2008, a. a. O.).

In dem durch die Große Kammer cles EGMR ergangenen Urteil vom 21, Januar 2011 sah
es der Gerichtshof als Verstoß gegen das Veöot der unmenschlichen oder erniedrigen-
den Eehandlung (Art. 3 EMRK) an, dass rotz der Verpflichtungen Griectrenlands gemäß

innerstaatlichem Recht und der Aufnahmebestimmungen der EU zum Trot der 8e-
sch\,rerdefuhrer mondelang in eltremer Armü lebte und außeGtande war. für seine
Grundbectorfnl3se - Nahrung, Hygieneartiket und eine Unterkunf, - aufzukommen und da-
rüber hinaus gleichzeitig in ständiger Angst lebte, angegriffen und überfallen zu werd€n-
Der Gerichtshof stelfte aufgrund der Mängel des Asylverfahrens in Griechenland eine Ver-
lef'ung von Art. 13 (Recnt aut wirksame Besc,hwerde) in Veöindung mit Art. 3 EMRK fest.
Weiter stellte der Gerichtshof eine Verletzung von Art. 3 EMRK duroh Belgien eufgrund
der Überstellung des Bescfrwerdefllhrers nactr Griechenland fest" die den Beschwerde-
führer den damlt verbundenen Risiken sowie den dortigen Haft- unO Lebensbedingungen
aussetz:te, die gegen Art. 3 EMRK versließen. Daneben stellte der Gerichtshof auch eine
Verletzung von Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 EMRK durch Belgien fest, r leit der Be-
schwerdeführer 6qgft dortigem Recht über keine wtrksamen Rechtgbehelfe gegen seine


